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Barrierefreie Arbeitsgestaltung
Kapitel 2.1.5: Landesgleichstellungsgesetze
Auszug aus DGUV Information 215-111 „Barrierefreie Arbeitsgestaltung – Teil 1: Grundlagen“

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) regelt die Barrierefreiheit nur für den Bereich des 
Bundes einschließlich der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts. Zu den bundesunmittelbaren Körperschaften zählen u.a. auch die bundesun-
mittelbaren gesetzlichen Unfallversicherungsträger. Um das Benachteiligungsverbot auch auf der 
Länderebene und kommunalen Ebene wirksam werden zu lassen, haben alle 16 Bundesländer an 
das BGG angelehnte Landesgleichstellungsgesetze verabschiedet.

Landesgesetze zu Gleichstellung behinderter Menschen

Die Zielsetzung aller Landesgleichstel lungsgesetze entspricht 
Artikel 1 des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG):

„Ziel dieses Gesetzes ist es, die Benachteiligung von behinder-
ten Menschen zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleich-
berechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der 
Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte 
Lebensführung zu ermöglichen. Dabei wird besonderen Bedürf-
nissen Rechnung getragen.“

Die Geltungsbereiche und 
Detailvorschriften sind sehr 
unterschiedlich geregelt. Es 
muss deshalb auf die jeweils 
aktuelle Fassung der Landes-
gleichstellungsgesetze verwie-
sen werden.

In den folgenden Angaben finden Sie weitere wertvolle Hinweise zu diesem Themenbereich.

Folgende Kapitel der DGUV Informationen 215-111 sind zu 
berücksichtigen:
Teil 1

Kapitel 1 
Wandel in der Behindertenpolitik

Kapitel 1.1 
UN-Behindertenrechtskonvention

Kapitel 1.2 
Nationaler Aktionsplan

Kapitel 2.1.1 
Grundgesetz

Kapitel 2.1.3 
Sozialgesetzbuch - SGB IX

Kapitel 2.1.4 
Behindertengleichstellungsgesetz - BGG

Weiterführende Informationen

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Be-
ruf - Richtlinie 2000/78/EG des Rates der Europäischen Union

Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen (SGB IX)

Gesetz zu Gleichstellung behinderter Menschen (Behinderten-
gleichstellungsgesetz – BGG)

Landesgesetze zu Gleichstellung behinderter Menschen 
Fundstelle: 

www.netzwerk-artikel-3.de/index.php/laenderebene

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung 

Die Auflistung ist nicht abschließend und sollte vor Anwendung auf Aktualität geprüft werden.

http://www.netzwerk-artikel-3.de/index.php/laenderebene
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